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GEMEINDE ZEUTHEN

Informationsvorlage
Vorlage Nr. IV-028/2018 öffentlich

Bearbeiter Frau Urban
Datum

17.08.2018

Einreicher  Bürgermeister, Amt für Bauen und Ortsentwicklung

Betreff:
Anbindung Zeuthner Winkel - Errichtung einer Fußgängerbrücke

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Ö 28.08.2018 Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur

Begründung: 

Mit der Beschlussvorlage BV-059/2017 wurde das Ausbauprogramm für den Straßenausbau der 
Verbindungsstraße zwischen dem Wohngebiet „Zeuthener Winkel“ und der Friesenstraße durch die 
Gemeindevertretung beschlossen.
Der Ausbau der Gesamtanlage erfolgt getrennt. Die Herstellung der Anlagen zur Nutzung  für den 
Fußgänger- und Radverkehr erfolgt bereits in 2018. Für die dafür notwendige  fußläufige Überquerung 
des Selchower Flutgrabens  ist die Errichtung einer Geh- und Radwegebrücke notwendig. Für den 
Neubau der Brücke wurden drei Varianten in der Sitzung des Ausschusses für Ortsentwicklung und 
Infrastruktur vom 06.03.2018 vorgestellt. Von den Ausschussmitgliedern wurde zur fußläufigen 
Überquerung des Selchower Flutgrabens einstimmig empfohlen eine Aluminiumbrücke einzusetzen. 
Des Weiteren sollten gestalterische Elemente am Brückengeländer zur Anwendung kommen.
Das Ingenieurbüro stellt nun die möglichen Gestaltungsvarianten der Aluminiumkonstruktion vor, um 
nach der Festlegung der anzuwendenden Variante das Vergabeverfahren vorbereiten zu können.

Variante 1: Holzfüllstäbe
Variante 2: Aluminiumgeländer
Variante 3: Lochblechfüllung

Anlage/n 

Anlage IV-028-2018 Geländervarianten
 


